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Gliederung

1 Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?
Kopieren

2 Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge

3 Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation

4 Was muss man zu "Open Access" wissen?

Open Access

a Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

b Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg
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Inwieweit sind 
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Kopieren / Scannen / Versenden

Online bereitstellen

Vortragen / Vorführen

Wiederholung: Was verbietet das Urheberrecht?

Nicht: Lesen

Nicht: Ansehen / Anhören

Nicht: „private“ Vorführung

Ausnahme: Erlaubnis (Lizenz)

Ausnahme: Gesetzliche Befugnis (Schranke)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Artikel 5 Richtlinie 2001/29/EG - Ausnahmen und Beschränkungen

(3) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Ausnahmen oder
Beschränkungen in Bezug auf die in den Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Rechte
vorsehen: …

c) für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung des Unterrichts oder
für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, sofern — außer in Fällen, in
denen sich das als unmöglich erweist — die Quelle, einschließlich des
Namens des Urhebers, wann immer das möglich ist, angegeben wird und
soweit das zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist,
und unbeschadet der in der Richtlinie (EU) 2019/790 festgelegten
Ausnahmen und Beschränkungen; …

Inwieweit ist Forschung privilegiert?

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Gewinnung der Erkenntnisse

Darstellung von Ergebnissen

Was versteht man im Urheberrecht unter „Forschung“?

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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§ 60c UrhG – Wissenschaftliche Forschung

(1) Zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung dürfen bis
zu 15 Prozent eines Werkes vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich
gemacht werden

1. für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene
wissenschaftliche Forschung sowie

2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung der Qualität
wissenschaftlicher Forschung dient.

(2) Für die eigene wissenschaftliche Forschung dürfen bis zu 75 Prozent eines
Werkes vervielfältigt werden.

Was erlaubt das Gesetz für Forschergruppen? (1)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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§ 60c UrhG – Wissenschaftliche Forschung

(3) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und
vergriffene Werke dürfen abweichend von den Absätzen 1 und 2 vollständig
genutzt werden.

(4) Nicht nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubt ist es, während öffentlicher Vorträge,
Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes diese auf Bild- oder Tonträger
aufzunehmen und später öffentlich zugänglich zu machen.

Was erlaubt das Gesetz für Forschergruppen? (2)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Auch nicht veröffentlichte Werke (anders § 60a UrhG), zB Preprints, 
Emailkorrespondenz  aber Zustimmung des Urhebers erforderlich (§ 12 UrhG)

Öffentliche Wiedergabe nicht erfasst  kein Recht zu Vorführung, Vortrag, etc.

Problem: Kommerzielle Nutzung bei Drittmittelprojekten (Gesetzgeber: Ggf. ja, 
wenn nicht Entwicklung für Waren + Dienstleistungen und deren Vermarktung)

Welche Unterschiede gibt es zur Ausnahme für die Lehre? (1)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Begrenzung auf abgrenzbare Forscherteams (auch hochschulübergreifend und 
unter Einbeziehung von Praktikern)  oft gar keine „Öffentlichkeit“

Ausnahme für  „ Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung“ (Peer-
Review, Plagiatssuche) eher nutzlos, da 15% zu wenig

Keine Ausnahme für Präsentation von Papers auf Konferenzen etc.

Welche Unterschiede gibt es zur Ausnahme für die Lehre? (2)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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§ 53 UrhG – Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch

(2) 1Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder
herstellen zu lassen …

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,

a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um
einzelne Beiträge handelt, die in Zeitungen oder Zeitschriften
erschienen sind,

b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk
handelt.

Was erlaubt das Gesetz für kommerzielle Forschung? (1)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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§ 53 UrhG – Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch

(2) 2Dies gilt nur, wenn zusätzlich

1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels
beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit
ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet.

Was erlaubt das Gesetz für kommerzielle Forschung? (2)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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§ 60d UrhG – Text und Data Mining

(1) 1Um eine Vielzahl von Werken (Ursprungsmaterial) für die wissenschaftliche
Forschung automatisiert auszuwerten, ist es zulässig,

1. das Ursprungsmaterial auch automatisiert und systematisch zu
vervielfältigen, um daraus insbesondere durch Normalisierung,
Strukturierung und Kategorisierung ein auszuwertendes Korpus zu
erstellen, und

2. das Korpus einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für die
gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie aaa öffentlich zugänglich
zu machen.

2Der Nutzer darf hierbei nur nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (1)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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§ 60d UrhG – Text und Data Mining

(2) 1Werden Datenbankwerke nach Maßgabe des Absatzes 1 genutzt, so gilt dies
als übliche Benutzung nach § 55a Satz 1. 2Werden unwesentliche Teile von
Datenbanken nach Maßgabe des Absatzes 1 genutzt, so gilt dies mit der
normalen Auswertung der Datenbank sowie mit den berechtigten Interessen
des Datenbankherstellers im Sinne von § 87b Absatz 1 Satz 2 und § 87e als
vereinbar.

(3) 1Das Korpus und die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials sind nach
Abschluss der Forschungsarbeiten zu löschen; die öffentliche
Zugänglichmachung ist zu beenden. 2Zulässig ist es jedoch, das Korpus und die
Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials den in den §§ 60e und 60f
genannten Institutionen zur dauerhaften Aufbewahrung zu übermitteln.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (2)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Art. 3 RL 2019/790 – Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung

(1) Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den in Artikel 5 Buchstabe a und
Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG,
und Artikel 15 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechten für
Vervielfältigungen und Entnahmen vor, die durch Forschungsorganisationen
und Einrichtungen des Kulturerbes von Werken oder sonstigen
Schutzgegenständen, zu denen sie rechtmäßig Zugang haben, zum Zwecke der
wissenschaftlichen Forschung für die Text und Data Mining vorgenommen
werden.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (3)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Art. 3 RL 2019/790 – Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung

(2) Vervielfältigungen und Entnahmen von Werken oder sonstigen
Schutzgegenständen, die gemäß Absatz 1 angefertigt wurden, sind mit
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zu speichern und dürfen zum Zwecke
der wissenschaftlichen Forschung, auch zur Überprüfung wissenschaftlicher
Erkenntnisse, aufbewahrt werden.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (4)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Art. 3 RL 2019/790 – Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung

(3) Die Rechteinhaber müssen Maßnahmen durchführen können, um die
Sicherheit und Integrität der Netze und Datenbanken zu wahren, in denen die
Werke oder sonstigen Schutzgegenstände gespeichert sind. Diese Maßnahmen
dürfen über das für die Verwirklichung dieses Ziels Notwendige nicht
hinausgehen.

(4) Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass Rechteinhaber,
Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes einvernehmlich
bewährte Vorgehensweisen bei der die Umsetzung der in Absatz 2 genannten
Verpflichtung bzw. die Durchführung der in Absatz 3 genannten Maßnahmen
definieren.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (5)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Art. 4 RL 2019/790 – Ausnahmen und Beschränkungen für das Text und Data Mining

(1) Für zum Zwecke des Text und Data Mining vorgenommene Vervielfältigungen
und Entnahmen von rechtmäßig zugänglichen Werken und sonstigen
Schutzgegenständen sehen die Mitgliedstaaten eine Ausnahme oder
Beschränkung von den Rechten vor, die in Artikel 5 Buchstabe a und Artikel 7
Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, Artikel 4
Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2009/24/EG und Artikel 15 Absatz 1
der vorliegenden Richtlinie niedergelegt sind.

(2) Vervielfältigungen und Entnahmen nach Absatz 1 dürfen so lange aufbewahrt
werden, wie es für die Zwecke des Text und Data Mining notwendig ist.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (6)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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Art. 4 RL 2019/790 – Ausnahmen und Beschränkungen für das Text und Data Mining

(3) Die Ausnahmen und Beschränkungen nach Absatz 1 finden Anwendung, sofern
die jeweiligen Rechteinhaber die in Absatz 1 genannten Werke und sonstigen
Schutzgegenstände nicht ausdrücklich in angemessener Weise, etwa mit
maschinenlesbaren Mitteln im Fall von online veröffentlichten Inhalten, mit
einem Nutzungsvorbehalt versehen haben.

(4) Dieser Artikel lässt die Anwendung von Artikel 3 unberührt.

Inwieweit ist Text- und Data-Mining zulässig? (7)

Inwieweit sind Scans/Kopien/gemeinsame Nutzung erlaubt?

Kopieren
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2 Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge

Kopieren
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(keine Lehre / kein Unterricht)Nicht: § 60a UrhG

(keine eigene wissenschaftliche Forschung, 
Vorführung / Vortrag nicht erfasst)Nicht: § 60c UrhG

Gibt es besondere Regelungen für wissenschaftliche Vorträge?

Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge
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Nicht: Historische Quellen (Autor mehr als 70 Jahre verstorben)

Nicht: Zugrundeliegende Daten (Fakten gehören niemandem)

Nicht: Zugrundeliegende wissenschaftliche Erkenntnisse (kein Ideenschutz)

nur: Konkrete Darstellung (aber: auch nichtwissenschaftliche Werke)

Welche Inhalte sind überhaupt nur problematisch?

Wissenschaftsethik Urheberrecht

Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge
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§ 51 UrhG – Zitate

1Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines
veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang
durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist.

Auf welcher Grundlage darf man fremde Inhalte in Vorträgen 
nutzen? (1)

Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge
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§ 51 UrhG – Zitate

2Zulässig ist dies insbesondere, wenn

1. einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges
wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen
Sprachwerk angeführt werden,

3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen
Werk der Musik angeführt werden.

3Von der Zitierbefugnis gemäß den Sätzen 1 und 2 umfasst ist die Nutzung einer
Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des zitierten Werkes, auch wenn diese
selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist.

Auf welcher Grundlage darf man fremde Inhalte in Vorträgen 
nutzen? (2)

Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge
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nicht: Werk nur um seiner selbst willen zur Kenntnis 
der Allgemeinheit zu bringen

nicht: Werk leichter zugänglich machen

nicht: Werbung für (eigene oder fremde) Produkte

nicht: Vervollständigung eigener Aussagen 

nicht: Werk als bloßer Zusatz

nicht: (Mögliche) eigene Ausführungen ersparen

Was bedeutet „Zitatzweck“?

Was ist bei Vorträgen zu beachten?

Vorträge
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3 Was ist bei Veröffentlichungen zu 
beachten?

Publikation

Vorträge
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Wer das Werk geistig geschaffen hat

Nicht: Hilfsperson 
(Schreiben nach Diktat)

Nicht: Arbeitgeber, 
Unternehmen, Verlage

Aber: Ausschließliche 
Nutzungsrechte

Wer ist Urheber?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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(1) Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne daß sich ihre Anteile
gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes.

(2) 1Das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des Werkes steht den
Miturhebern zur gesamten Hand zu; Änderungen des Werkes sind nur mit
Einwilligung der Miturheber zulässig. 2Ein Miturheber darf jedoch seine
Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu
und Glauben verweigern. 3Jeder Miturheber ist berechtigt, Ansprüche aus
Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts geltend zu machen; er kann
jedoch nur Leistung an alle Miturheber verlangen.

§ 8 Miturheber

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation

29 / 70



CC-BY 4.0 –
Prof. Dr. Beurskens

Kopieren

Vorträge

Publikation

Open Access

Goldener Weg

Grüner Weg

Haben mehrere Urheber ihre Werke zu gemeinsamer Verwertung miteinander
verbunden, so kann jeder vom anderen die Einwilligung zur Veröffentlichung,
Verwertung und Änderung der verbundenen Werke verlangen, wenn die
Einwilligung dem anderen nach Treu und Glauben zuzumuten ist.

§ 9 Urheber verbundener Werke

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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Art. 6 bayHschG – Aufgaben der Forschung und Veröffentlichung von
Forschungsergebnissen …

(2) 1Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind Personen, die einen
eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet
haben, als Mitautoren oder Mitautorinnen zu nennen; soweit möglich, ist ihr
Beitrag zu kennzeichnen. 2Art. 25 Abs. 3 des Bayerischen Datenschutzgesetzes
bleibt unberührt.

Exkurs: Wer ist als Autor zu nennen? 

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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• wissenschaftliche Texte
• Lehrmaterialien

Professor(inn)en / 
Mitarbeiter(innen)

• Eigene Beiträge (Foren, Wikis)
• Prüfungsarbeiten (Bachelor, Master, 

Dissertation)
Studierende

Nur ausschließliche RechteVerlage

Wie sieht das in der Universität aus?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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§ 12 UrhG – Veröffentlichungsrecht

(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk zu
veröffentlichen ist.

(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes öffentlich
mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das Werk noch der
wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des Werkes mit seiner Zustimmung
veröffentlicht ist.

Muss ich meine Forschungsergebnisse veröffentlichen?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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Aber: Anstellungsvertrag; Drittmittelforschung, unselbstständige 
Auftragsarbeit, Prüfungsarbeiten

Nur einfache (nicht ausschließliche) Nutzungsrechte

Grundsatz: Wissenschaftsfreiheit

Welche Rechte hat die Universität an meinen Beiträgen?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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Art. 6 bayHschG – Aufgaben der Forschung und Veröffentlichung von
Forschungsergebnissen …

(3) 1Die Hochschulen können durch Satzung die Voraussetzungen, bei deren
Vorliegen die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten durch
wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Genehmigung bedarf, und die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung
regeln. 2Eine Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die
Veröffentlichung wesentliche Interessen der Hochschule beeinträchtigt
würden.

Exkurs: Darf die Universität die Veröffentlichung verbieten? 

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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§ 31 UrhG – Einräumung von Nutzungsrechten

(1) 1Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne
oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). 2Das Nutzungsrecht kann
als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder
inhaltlich beschränkt eingeräumt werden.

(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte
Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.

(3) 1Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter
Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und
Nutzungsrechte einzuräumen. 2Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung
durch den Urheber vorbehalten bleibt. 3§ 35 bleibt unberührt.

Welche Rechte haben Verlage?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation

36 / 70



CC-BY 4.0 –
Prof. Dr. Beurskens

Kopieren

Vorträge

Publikation

Open Access

Goldener Weg

Grüner Weg

„Der Autor überträgt dem Verlag räumlich und inhaltlich unbeschränkt für die
Dauer der gesetzlichen Schutzfrist und etwaiger Schutzfristverlängerungen das
ausschließliche, übertragbare Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des
Werkes (Verlagsrecht) für alle Druckausgaben wie auch körperlichen elektronischen
Ausgaben und Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung und für alle Sprachfassungen.“

Welche Rechte haben Verlage üblicherweise? (1)

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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„Der Autor verpflichtet sich, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des
Verlages während der Laufzeit dieses Vertrages jede anderweitige Veröffentlichung
des Werkes oder von Teilen davon, gleich in welcher Form (gedruckt, körperliche
elektronische Form oder online) zu unterlassen. “

Welche Rechte haben Verlage üblicherweise? (2)

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation

38 / 70



CC-BY 4.0 –
Prof. Dr. Beurskens

Kopieren

Vorträge

Publikation

Open Access

Goldener Weg

Grüner Weg

§ 2 (1) Verlagsgesetz

„Der Verfasser hat sich während der Dauer des Vertragsverhältnisses jeder
Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes zu enthalten, die einem Dritten
während der Dauer des Urheberrechts untersagt ist.“

§ 9 Verlagsgesetz

„In dem Umfang, in welchem der Verfasser […] verpflichtet ist, sich der
Vervielfältigung und Verbreitung zu enthalten und sie dem Verleger zu gestatten,
hat er […] dem Verleger das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung und
Verbreitung (Verlagsrecht) zu verschaffen.“

Was gilt ohne Vertrag?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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Was macht die VG Wort?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?
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• Jeder Autor kann seine wissenschaftlichen, Fach- und Sachbücher sowie
Einzelblattkarten melden, die im Jahr der Meldung oder in den
vorangegangenen 2 Jahren erschienen sind.

• Dies gilt auch für im Ausland erscheinende Originalausgaben.

• Neuauflagen und Lizenzausgaben sind nur dann meldefähig, wenn sie in
wesentlichen Teilen neu bearbeitet sind (mindestens 10 % neuer Text).

• Ein Herausgeber kann nur dann melden, wenn er einen Sammelband mit
mindestens sechs Textbeiträgen verschiedener Urheber zusammengestellt oder
eine wissenschaftlich kommentierte Ausgabe herausgegeben hat. Herausgeber
von Zeitschriften und Reihen können nicht berücksichtigt werden.

Wann bekomme ich Geld für Monographien und Sammelbände?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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• Beiträge und Lieferungen können 2 Jahre, das Erscheinungsjahr eingeschlossen,
gemeldet werden.

• Beiträge werden nach „Normseiten“ à 1500 Zeichen vergütet. Meldefähig sind
nur Originalbeiträge (auch im Ausland erschienene), die einen Mindestumfang
von zwei „Normseiten“ (3000 Zeichen im Druck) erreichen.

• Der Text muss bei Beiträgen ein zusammenhängender sein, er kann nicht aus
verschiedenen Kurztexten zusammengestellt werden.

• Voraussetzung für die Vergütung ist, dass die gemeldeten Publikationen in
angemessenem Umfang in wissenschaftlichen und Fachbibliotheken einstehen.
Magister-, Diplom-, Master-, Bachelor- oder Seminararbeiten können in der
Regel nicht berücksichtigt werden.

Wann bekomme ich Geld für Einzelbeiträge?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation

42 / 70



CC-BY 4.0 –
Prof. Dr. Beurskens

Kopieren

Vorträge

Publikation

Open Access

Goldener Weg

Grüner Weg

• Meldefähig sind Texte ab einem Mindestumfang von 1.800 Zeichen (gerechnet
inklusive der Leerzeichen). Gedichte sind von diesem Mindestumfang
ausgenommen.

• Die Texte müssen als geschriebener "stehender" Text vorliegen. Texte in Videos,
Audiodateien oder Multimediapräsentationen können aktuell nicht gemeldet
werden.

• Neben direkt im Netz lesbaren Texten (HTML oder XHTML Dateien) sind auch
PDF-Dokumente oder sog. ePubs meldefähig. Andere Dokumentenformate, zum
Beispiel Bilddateien sind nicht meldefähig.

• Wissenschaftliche, journalistische, belletristische oder andere Texte, die
urheberrechtlich relevant und theoretisch ausschüttungsfähig sind, können
gemeldet werden.

Wann bekomme ich Geld für reine Onlinebeiträge?

Was ist bei Veröffentlichungen zu beachten?

Publikation
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4 Was muss man zu "Open Access" 
wissen?Open Access

Publikation
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Was ist „Open Access“?

(freier / kostenloser)
Informationszugang der Allgemeinheit

Goldener Weg:
(Erst-)Publikation unter 

Open Access Lizenz

Grüner Weg:
Zweitveröffentlichung

Was muss man zu "Open Access" wissen?

Open Access
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Welche Bedeutung hat Open Access? (1)

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-
research-and-innovation-policy/open-science/open-science-

monitor/trends-open-access-publications_en

Was muss man zu "Open Access" wissen?
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Welche Bedeutung hat Open Access? (2)

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-
research-and-innovation-policy/open-science/open-science-

monitor/trends-open-access-publications_en

Was muss man zu "Open Access" wissen?
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a Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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§ 32 UrhG – Angemessene Vergütung

(1) 1Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis
zur Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. 2Ist die
Höhe der Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als
vereinbart. 3Soweit die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der
Urheber von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Änderung des
Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemessene Vergütung
gewährt wird.

(3) 1Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 bis
2a abweicht, kann der Vertragspartner sich nicht berufen. 2Die in Satz 1
bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch
anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 3Der Urheber kann aber
unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen.

Wie funktioniert der “Goldene Weg”?

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Was ist die „Berliner Erklärung“?

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Gibt es einen Zwang zur Open-Access-Publikation? (1)

“By means of Harvard’s Open
Access Policy, faculty authors in
participating schools grant the
university a nonexclusive,
irrevocable right to distribute
their scholarly articles for any
non-commercial purpose.“

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Gibt es einen Zwang zur Open-Access-Publikation? (2)

Gemäß der Berliner
Erklärung bekennt sich die
Universität Passau zu den Zielen von
Open Access und unterstützt ihre
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, im Sinne von Open
Access zu veröffentlichen. …

Die Open Access Policy der
Universität Passau stellt dabei eine
Empfehlung und in keiner Weise eine
Verpflichtung dar. Die Freiheit der
Wissenschaft umfasst auch die freie
Wahl des Publikationsweges.

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Wie finde ich „Open Access“-Zeitschriften?

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Portrait Lawrence Lessig by Joi Ito from Inbamura, Japan

Was sind Creative Commons Lizenzen?

1.0 2.0

3.0 4.0
unported

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Richard Stallman by Gisle Hannemyrt

Was ist die GNU Free Documentation License (FDL)?

Aktuell:

Version 1.3
(November 2008)

Bei jeder Verbreitung (auch
gedruckt!): Weitergabe der
kompletten Lizenzbedingungen

„Invariant sections“

You may not use technical
measures to obstruct or
control the reading or further
copying of the copies you make
or distribute.

Kommerzielle Nutzung erlaubt

Inkompatibel zu CC-BY-SA

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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Was ist die „Digital Peer Publishing License“ (DPPL)?

Aktuell:

Version 3
(November 2008) Aber Untertypen: 

• m-DPPL (modular), 
• f-DPPL (frei)

International irrelevant, 
aber auf deutsches Recht 

abgestimmt Primär: Forschungspublikationen

Nur elektronische Nutzung

Keine Veränderung des Inhalts

Was ist der "Goldene Weg"?

Goldener Weg

Open Access
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b Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access

Goldener Weg

Open Access
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Self-Archiving-Klausel im Verlagsvertrag

Vom Autor eingefügte Klausel („Addendum“)

Gesetzliche Zweitverwertungsbefugnis

Welche Wege gibt es, eigene Veröffentlichungen 
legal online zu veröffentlichen?

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Was ist eine „Self Archiving Clause“?
Beispiel Springer

An author may self-archive an author-created version of his/her article on his/her
own website and or in his/her institutional repository. He/she may also deposit this
version on his/her funder’s or funder’s designated repository at the funder’s
request or as a result of a legal obligation, provided it is not made publicly available
until 12 months after official publication.

He/ she may not use the publisher's PDF version, which is posted on
www.springerlink.com, for the purpose of self-archiving or deposit. Furthermore,
the author may only post his/her version provided acknowledgement is given to
the original source of publication and a link is inserted to the published article on
Springer's website. The link must be accompanied by the following text: “The final
publication is available at www.springerlink.com“.

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Wie erfahre ich, welche Verlage mir wie eine Zweitpublikation 
erlauben?

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Self-Archiving-Klausel im Verlagsvertrag

Vom Autor eingefügte Klausel („Addendum“)

Gesetzliche Zweitverwertungsbefugnis

Welche Wege gibt es, eigene Veröffentlichungen 
legal online zu veröffentlichen?

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Was ist ein „Addendum“?

„Für eine Online-Veröffentlichung des Werkes wird dem Verlag ein einfaches
Nutzungsrecht ohne Benutzungspflicht eingeräumt. Dem Autor steht es frei, das
Werk mit dem Zeitpunkt des Erscheinens als Buchversion parallel kostenlos als PDF-
Datei im Internet über seine Homepage, einen institutionellen Server oder ein
geeignetes fachliches Repositorium öffentlich zugänglich zu machen.“

“I hereby declare that I do not wish to assign the exclusive copyright to […] but
reserve the right to publish the article in full on an open access platform.”

http://www.sparc.arl.org/sites/default/files/Access-Reuse_Addendum.pdf

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Wo finde ich Muster für ein „Addendum“?

http://ec.europa.eu/research/participant
s/data/ref/h2020/other/hi/oa-

pilot/h2020-oa-guide-model-for-
publishing-a_en.pdf

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Self-Archiving-Klausel im Verlagsvertrag

Vom Autor eingefügte Klausel („Addendum“)

Gesetzliche Zweitverwertungsbefugnis

Welche Wege gibt es, eigene Veröffentlichungen 
legal online zu veröffentlichen?

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Ist ResearchGate eine zulässige Zweitnutzung von Publikationen?

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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§ 38 Beiträge zu Sammlungen

(1) 1Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine periodisch
erscheinende Sammlung, so erwirbt der Verleger oder Herausgeber im Zweifel
ein ausschließliches Nutzungsrecht zur Vervielfältigung, Verbreitung und
öffentlichen Zugänglichmachung. 2Jedoch darf der Urheber das Werk nach
Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit vervielfältigen, verbreiten und
öffentlich zugänglich machen, wenn nichts anderes vereinbart ist.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht periodisch
erscheinenden Sammlung, für dessen Überlassung dem Urheber kein Anspruch
auf Vergütung zusteht. …

Welche gesetzlichen Möglichkeiten zur Zweitverwertung 
habe ich als Autor? (1)

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access

66 / 70



CC-BY 4.0 –
Prof. Dr. Beurskens

Kopieren

Vorträge

Publikation

Open Access

Goldener Weg

Grüner Weg

§ 38 Beiträge zu Sammlungen

(4) 1Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer
mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit
entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden
Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder
Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht,
den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der
akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies
keinem gewerblichen Zweck dient. 2Die Quelle der Erstveröffentlichung ist
anzugeben. 3Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist
unwirksam.

Welche gesetzlichen Möglichkeiten zur Zweitverwertung 
habe ich als Autor? (2)

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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§ 44 LHG Baden-Württemberg – Personal

(6) 1Die Hochschulen sollen die Angehörigen ihres wissenschaftlichen Personals
durch Satzung verpflichten, das Recht auf nichtkommerzielle
Zweitveröffentlichung nach einer Frist von einem Jahr nach
Erstveröffentlichung für wissenschaftliche Beiträge wahrzunehmen, die im
Rahmen der Dienstaufgaben entstanden und in einer periodisch mindestens
zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen sind. 2Die Satzung regelt
die Fälle, in denen von der Erfüllung der Pflicht nach Satz 1 ausnahmsweise
abgesehen werden kann. 3Sie kann regeln, dass die Zweitveröffentlichung auf
einem Repositorium nach § 28 Absatz 3 zu erfolgen hat.

Kann man Universitätsangehörige zur Nutzung der 
Zweitveröffentlichungsbefugnis zwingen? (1)

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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Kann man Universitätsangehörige zur Nutzung der 
Zweitveröffentlichungsbefugnis zwingen? (2)

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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§ 2 Satzung der Universität Konstanz zu § 38 Abs. 4 – Zweitveröffentlichung

(1) Urheber wissenschaftlicher Beiträge, die im Rahmen einer mindestens zur
Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit entstanden und
nach dem 1.1.2014 in einer periodisch mindestens zweimal jährlich
erscheinenden Sammlung erschienen sind, haben auch dann, wenn sie dem
Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt
haben, gemäß § 38 Abs. 4 UrhG das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf
Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion
öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 1 vor und sind die wissenschaftlichen
Beiträge im Rahmen der Dienstaufgaben entstanden, sind diese zwölf Monate
nach Erstpublikation auf dem hochschuleigenen Repositorium öffentlich
zugänglich zu machen.

Kann man Universitätsangehörige zur Nutzung der 
Zweitveröffentlichungsbefugnis zwingen? (3)

Was ist der "grüne Weg"?

Grüner Weg

Open Access
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